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Friedhofsatzung
der Stadt Ludwigshafen am Rhein'

Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI S.
153), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 07.04.2009 (GVBI. S. 162), sowie der §§ 2 Abs. 3 und 6
Abs. 1 des Bestattungsgesetzes von Rheinland-Pfalz (BestG) vom 04.03.1983 (GVBI. S. 69), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 15.09.2009 (GVBI. S. 333), erlasst die Stadt Ludwigshafen am Rhein auf
Beschluss des Stadtrates vom 07.12.2009 folgende Satzung

I. Allgemeine Vorschriften

§1

Geltungsbereich

(1) Diese Friedhofsatzung gilt fur die im Gebiet der Stadt Ludwigshafen am Rhein liegenden und von
ihr verwalteten Friedhdfe: Hauptfriedhof, die Friedhdfe in den Stadtteilen Edigheim, Friesenheim,
Maudach, Mundenheim, Oggersheim, Oppau, Rheingdénheim und Ruchheim.

(2) Fir den judischen Friedhof ist diese Satzung insoweit anzuwenden, als flr diesen keine besonde-
ren Vorschriften anzuwenden sind.

§2

Rechtscharakter und Friedhofszweck

(1) Die Friedhofe werden als Teil des Eigenbetriebes ,Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)"
nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in der jeweils gultigen
Fassung und den Bestimmungen der ,Satzung fir den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen
(WBL) — Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein — (Betriebssatzung)“ gefiihrt.

(2) Sie dienen der Bestattung aller Personen, die

1. bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Ludwigshafen am Rhein waren,
2. ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstatte haben oder,
3. ohne Einwohner zu sein, nach dem Bestattungsgesetz zu bestatten sind.

(3) Im Ubrigen erfolgt die Zulassung zur Bestattung durch die Friedhofsverwaltung nach pflichtge-
mafem Ermessen.

§3
SchlieBRung und Aufhebung

(1) Ein Friedhof oder ein Friedhofteil kann aus zwingendem Grund auf Beschluss des Stadtrates fur
weitere Bestattungen gesperrt (SchlieBung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhe-
bung).

(2) Von dem im Beschluss des Stadtrates festgesetzten Zeitpunkt an

1. werden bei der Schlieung Bestattungen nicht mehr durchgefihrt. Dem Nutzungsberech-
tigten eines Familiengrabes wird fur eine evtl. restliche Nutzungszeit des Familiengrabes
auf Antrag eine andere Grabstatte zur Verfligung gestellt oder der auf die Restzeit des
Nutzungsrechtes anfallende Teilbetrag der gezahlten Nutzungsgebihr erstattet;

2. verliert der Friedhof die Eigenschaft als Ruhestatte der Toten. Wenn die Ruhezeit eines in
einem Reihengrab oder Familiengrab Bestatteten noch nicht abgelaufen ist, wird dieser
umgebettet. Die erforderliche Versetzung eines Grabzeichens sowie andere notwendige
Aufwendungen werden auf Kosten der Stadt Ludwigshafen vorgenommen.

' veroffentlicht in Amtsblatt Nr. 92/2009 vom 23.12.2009


Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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Schlielung oder Aufhebung werden ortsiblich 6ffentlich bekannt gemacht; der Nutzungsberech-
tigte eines Familiengrabes wird auRerdem schriftlich benachrichtigt, wenn sein Aufenthalt bekannt
oder zu ermitteln ist.

Il
Ordnungsvorschriften

§4

Besuchszeiten

Der Aufenthalt auf den Friedhofen ist nur wahrend der Besuchszeiten gestattet. Die Besuchszei-
ten sind den Jahreszeiten entsprechend unterschiedlich und an den jeweiligen Friedhéfen durch
Aushang verdffentlicht. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.

Die Friedhofsverwaltung kann einen Friedhof bei auflergewdhnlichen Anldssen ganz oder teil-
weise fUr alle Besucher sperren oder den Zutritt auf einzelne Besucher beschranken. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn das Gericht, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei die Sperrung zur Auf-
klarung einer strafbaren Handlung fur erforderlich halt.

§5

Verhalten auf dem Friedhof

Die Besucher haben sich auf den Friedhofen der Wiirde des Ortes entsprechend zu verhalten.
Die Anordnungen des Aufsichtspersonals sind zu befolgen.

Kinder unter 10 Jahren dirfen die Friedhofe nur in Begleitung Erwachsener betreten.
Auf den Friedhofen ist insbesondere nicht gestattet,

1. mit Fahrzeugen aller Art zu fahren. Dies gilt nicht fir Rollstihle, fir Rettungs- und Kran-
kenfahrzeuge, Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung sowie zugelassene Fahrzeuge der
Gewerbetreibenden mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 t.

Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,

an Sonn- und Feiertagen oder in der Nahe einer Bestattung oder Gedenkfeier Arbeiten
auszufiihren,

ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmaRig zu fotografieren oder zu filmen,
Druckschriften zu verteilen,

Tiere mit Ausnahme von Blindenhunden mitzubringen,

von den Grabstatten abgeraumte Pflanzen oder sonstige Abfalle auRerhalb der dafir be-
stimmten Stellen zu lagern,

zu spielen, zu larmen oder Musikwiedergabegerate zu benutzen,

um Gaben und Geschenke zu betteln oder Sammlungen durchzufihren.

Nook ob

©

Die Bestimmungen in Abs. 3 Nr. 2 und 9 gelten auch fir die Friedhofszugénge. Die Friedhofsver-
waltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung
auf ihm vereinbar sind.

Feiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhangende Veranstaltungen bedirfen der
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spatestens vier Tage vorher anzumelden.
§6
Gewerbliche Arbeiten

Der Nutzungsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung die Beauftragung von Dienstleistungserb-
ringern anzuzeigen. Bei der Beauftragung ist § 26 zu beachten.
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Zugelassen sind nur solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, betrieblicher und persoénli-
cher Hinsicht zuverlassig sind (vgl. § 26 Abs. 3).

Sofern die Friedhofsverwaltung innerhalb eines Monats nach Anzeige keine Bedenken anmeldet,
kénnen die Arbeiten ausgefiihrt werden. Vor Ablauf eines Monats darf begonnen werden, wenn
die Friedhofsverwaltung schriftlich die Ubereinstimmung mit der Friedhofsatzung und die Voll-
standigkeit der sicherheitsrelevanten Daten bestatigt.

Fir die Ausfihrung der Tatigkeit ist jeweils eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachzuwei-
sen. Die Friedhofsverwaltung kann hiervon Ausnahmen zulassen.

Dienstleistungen diirfen nur werktags wahrend der Offnungszeiten der Friedhéfe ausgefiihrt wer-
den; sie sind spatestens eine halbe Stunde vor SchlieBung der Friedhdfe, jedoch spatestens bis
18.00 Uhr zu beenden. An Samstagen darf nach 12 Uhr nur mit besonderer Erlaubnis der Fried-
hofsverwaltung gearbeitet werden. Die Friedhofsverwaltung kann auflerdem anordnen, dass an
bestimmten Tagen oder zu bestimmten Stunden gewerbliche Arbeiten nicht ausgefiihrt werden
dirfen. Bestattungen dirfen durch gewerbliche Arbeiten nicht gestort werden.

Die Dienstleistungserbringer dirfen die Friedhofswege nur zur Auslibung ihrer Tatigkeit mit daftr
in Bezug auf GréRe und Gewicht (§ 5 Abs. 3 Nr.1) geeigneten gummibereiften Fahrzeugen im
Schritttempo befahren. Das Befahren bestimmter Wege kann untersagt werden.

Die fir die Arbeiten erforderlichen Baumaterialien, Maschinen und Gerate dirfen nur voriiberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht stéren. Erde und sonstige Materia-
lien sind auf die dafiir bestimmten Platze zu bringen. Die durch die Friedhofsverwaltung aufge-
stellten Abfallstellen dirfen durch die Dienstleistungserbringer nicht benutzt werden. Abgeraumte
Grabmale und Einfassungen sind grundséatzlich aus dem Friedhof zu entfernen.

§7

Widerruf der besonderen Zulassung

Die besondere Zulassung zur Ausiibung gewerblicher Arbeiten kann widerrufen werden, insbe-
sondere wenn

1. der Dienstleistungserbringer oder seine Bediensteten Bestimmungen dieser Satzung nicht
beachten,

2. der Dienstleistungserbringer oder seine Bediensteten dem Einrichtungszweck widerspre-
chende Arbeiten ausfiihren,

3. der Dienstleistungserbringer sich in personlicher, fachlicher oder betrieblicher Hinsicht als
unzuverlassig erweist oder

4. der Dienstleistungserbringer festgesetzte Gebiihren nicht entrichtet.

Die Untersagung kann befristet oder unbefristet erteilt werden.

lll. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§8
Anzeigepflicht

Jede Bestattung ist unverziiglich nach Eintritt des Todes bei der Stadtverwaltung — Friedhofsver-
waltung — anzumelden. Dabei ist die Todesbescheinigung des Arztes vorzulegen. Die Anmeldung
des Sterbefalles beim Standesamt ist nachzuweisen. Das gleiche gilt fiir ein totgeborenes oder in
der Geburt verstorbenes Kind, wenn das Gewicht mindestens 500 Gramm betragt.

Als Bestattung im Sinne dieser Satzung gilt die Erdbestattung von Leichen oder Leichenresten
sowie die Beisetzung der Asche von Leichen oder Leichenresten unter oder Gber der Erde.

Wird eine Bestattung in einer Familiengrabstatte beantragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.
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§9

Bestattungszeiten

Die Bestattungszeiten werden von der Friedhofsverwaltung festgesetzt, wobei die Wiinsche der
Beteiligten moglichst zu beriicksichtigen sind. Bestattungen finden grundsatzlich nur wahrend der
normalen Arbeitszeit des Friedhofspersonals statt; Sonn- und Feiertage sind von Bestattungen
freizuhalten.

Soll aus zwingenden Griinden eine Bestattung ausnahmsweise auf3erhalb der normalen Arbeits-
zeit erfolgen, ist die Erlaubnis der Friedhofsverwaltung rechtzeitig einzuholen. Der anfallende
Mehraufwand ist vom Antragsteller zu tragen.

Aschen mussen spatestens zwei Monate nach der Eindscherung beigesetzt werden; ist bis dahin
der Grabplatz nicht bestimmt, erfolgt die Beisetzung in einer Urnenreihengrabstatte.

§10
Benutzung der Trauerhallen

Die Friedhofsverwaltung stellt in den Friedhdfen Trauerhallen zur Verfigung. Sie dienen der Auf-
nahme der Leichen bis zur Bestattung. Die Trauerhallen stehen fir alle Bestattungsfeiern zur Ver-
fugung.

Die Trauerhallen und die Aufbahrungsrdume werden auf Antrag der Hinterbliebenen durch die
Friedhofsverwaltung mit Pflanzen und Blumen geschmickt. Die Friedhofsverwaltung ist berech-
tigt, die Ausschmickung in widerruflicher Weise privaten Unternehmen zu tbertragen.

Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden Sarge 15 Minuten vor Beginn der Bestattungsfeiern
geschlossen und durfen dann nicht mehr gedffnet werden.

Zutritt zu den Aufbahrungsrdumen haben nach vorheriger Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung
nur die Angehdérigen des Verstorbenen und die in ihrer Begleitung befindlichen Personen. Arzten,
Mitarbeitern der Gerichte und der Staatsanwaltschaft sowie Polizeibeamten ist der Zutritt in Aus-
Ubung ihres Dienstes gestattet.

§ 11
Bestattung

Bestattungen sind in den Friedhéfen ausschlieRlich von der Friedhofsverwaltung vorzunehmen. Dazu
gehdren insbesondere

(1)

()

- das Einstellen und Aufbahren der Leichen in den Trauerhallen,

- der Transport der Sarge zu den Grabern mit den vorbereitenden und abschlielRenden Ar-
beiten, das Offnen und SchlieRen der Graber,

- das Versenken der Sarge, das Einaschern der Leichen im Krematorium,

- die Beisetzung der Urnen,

- der Transport der Kranze und Gebinde zu den Grabern.

§12
Grabherstellung

Die Graber sind so tief auszuheben, dass der Zwischenraum zwischen der Oberkante des Sarges
und der Erdoberflache (ohne Grabhiigel) mindestens 0,80 m betragt.

Urnen sind so beizusetzen, dass die Oberkante mindestens 0,50 m unter der Erdoberflache ist.

(3) Vor der Bestattung hat der Nutzungsberechtigte auf seine Kosten Grabzubehdr entfernen zu las-

sen. Wenn beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor durch die
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Friedhofsverwaltung entfernt werden mussen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den
Nutzungsberechtigten zu erstatten.

§13
Sarge

Die Sarge mussen fest gefligt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Bei Erdbestattungen sind Holzsarge aller Art zulassig, nicht dagegen Sarge
aus Metall oder aus nicht verrottbarem Material. Fur die an die Beschaffenheit der Sarge zu stel-
lenden Anforderungen gilt im Ubrigen § 5 Landesverordnung zur Durchfiihrung des Bestattungs-
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Die Sarge sollen héchstens 2,00 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaf 0,70 m breit sein. Sind in
Ausnahmefallen grolkere Sarge erforderlich, ist dies aus bestattungstechnischen Griinden der
Friedhofsverwaltung rechtzeitig vor der Bestattung anzuzeigen.

Fir die Bestattung in Griften sind nur Metallsarge oder Holzsarge mit Metallschutz zugelassen,
die luftdicht verschlossen sind.

Die Beisetzung von Urnen in Steinkasten oder nicht innerhalb der Ruhezeit verganglichen Uberur-
nen ist nicht zulassig.

Die Bestattung in einer Baumgrabstatte erfolgt nur in einer dafiir vorgesehenen biologisch abbau-
baren Urne.

§ 14
Ruhezeit

Die Ruhezeit fur Leichen und Aschen betragt 20 Jahre; bei Kindern die vor Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres verstorben sind und bei Urnen, die in einer Baumgrabstatte bestattet sind, be-
tragt die Ruhezeit 15 Jahre.

Die Ruhezeit beginnt mit der Bestattung und endet nach 20 bzw. 15 Jahren mit Ablauf des Kalen-
dermonats, der in seiner Benennung dem der Bestattung entspricht.

§15
Umbettungen

Die Ruhe der Toten darf grundsatzlich nicht gestort werden.

Umbettungen von Leichen und Aschen bedlrfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung wird nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes erteilt. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte in eine andere
Reihengrabstatte sind innerhalb der Stadt Ludwigshafen nicht zulassig.

Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- bzw. Aschenreste kénnen mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstatten umgebettet werden.

Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Reihengrab-
statten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG. Bei Umbettungen aus Familiengrabstatten ist
der jeweilige Nutzungsberechtigte antragsberechtigt; die Einwilligung der nach § 9 Abs. 1 BestG
Verantwortlichen ist nachzuweisen. Die Friedhofsverwaltung ist bei dringendem 6ffentlichem Inte-
resse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

Umbettungen werden ausschlieflich von der Friedhofsverwaltung durchgefiihrt. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung, der bei Leichen nur in den Monaten November bis Marz maglich ist.

Umbettungen aus einer Baumgrabstatte sind nicht zulassig.
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(7) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Gleiches gilt fir den Ersatz von Scha-
den, die durch eine Umbettung an benachbarten Grabstatten und Anlagen entstehen. Ausgenom-
men sind vorsatzlich herbeigefihrte Schaden.

(8) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(9) Leichen und Aschen dirfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behdérdliche oder rich-
terliche Anordnung ausgegraben werden.

V.
Grabstatten

§ 16
Allgemeines

(1) Séamtliche Grabstatten bleiben Eigentum der Stadt Ludwigshafen am Rhein; an ihnen besteht nur
ein Nutzungsrecht im Rahmen dieser Satzung.

(2) Das Nutzungsrecht an einer Grabstatte umfasst

1. die Bestattung einer Leiche oder die Beisetzung einer Urne
2. die gartnerische Gestaltung und die Pflege des Grabes
3. das Aufstellen eines Grabzeichens

(3) Die Grabstatten werden beim Todesfall bzw. beim Erwerb des Nutzungsrechts Uberlassen. Es be-
steht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer der Lage nach bestimmten
Grabstatte oder auf Unveranderlichkeit der Umgebung. Beeintrachtigungen durch Baume oder
Anpflanzungen sind zu dulden.

(4) Die Grabstatten werden angelegt als

1. Reihengraber und Familiengraber fur Erdbestattungen
2. Reihengraber und Familiengraber fir Urnenbeisetzungen
3. Familiengrabstétten fur Urnenbeisetzungen in

a) Urnenmauernischen

b) Urnenstelen

¢) Urnengemeinschaftsgrabanlagen

d) Baumgrabern

(5) Die Wege zwischen den Grabern sind einheitlich zu gestalten. Das erforderliche Material ist auf
dem jeweiligen Friedhof erhaltlich.

§17
Reihengraber

(1) Reihengraber sind Grabstatten fur Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, die der Reihe nach
belegt und fur die Dauer der Ruhezeit (§ 14) des zu Bestattenden abgegeben werden. Die Nut-
zungsdauer entspricht der Ruhezeit. Eine Verlangerung der Nutzungsdauer ist nicht maglich.
Grundsatzlich darf in einem Reihengrab nur eine Leiche bestattet oder eine Urne beigesetzt wer-
den; mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung sind Ausnahmen zulassig.

(2) Es werden eingerichtet:

1. Reihengraber fir Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr; sie haben folgende Regel-
male:

Lange: 1,50 Breite: 0,75

Abstand: 0,50
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2. Reihengraber flr alle anderen Leichen; sie haben folgende Regelmalie:

Lange: 2,30 Breite: 1,00

Abstand: 0,30

3. Urnenreihengraber; sie haben folgende Regelmalie:

Lange: 1,00 Breite: 0,75

Abstand: 0,25

Daneben sind andere Grabstatten mit anderen Abmessungen vorhanden.
(3) Abweichungen von den Malen sind zuldssig, falls die Planung dies erfordert.

(4) Bestattungen in Reihengrabern sind in dem Friedhof des Stadtteiles durchzufuhren, in dem der
Verstorbene seinen letzten Wohnsitz oder Aufenthalt hatte; beim Vorliegen besonderer Umstande
kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.

(5) Vor Ablauf der Ruhezeit werden die Nutzungsberechtigten durch 6éffentliche Bekanntmachung und
einen Hinweis auf dem betreffenden Grabfeld Gber die bevorstehende Raumung des Grabfeldes
informiert. Die Grabstatten kdnnen dann innerhalb einer Frist von drei Monaten von den Nut-
zungsberechtigten abgeraumt werden. Wird eine Grabstatte nicht geraumt, werden Grabzeichen,
Grabeinfassungen und Pflanzen, beim Vorliegen der Vorraussetzungen des § 31 Abs. 2 als her-
renlose Sache behandelt.

§18
Familiengraber

(1) Familiengraber sind Grabstatten fir Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht fir die Dauer von 30 Jahren verliehen wird. Sie werden als ein- oder
mehrstellige Grabstatten vergeben. lhre Lage wird im Einvernehmen mit dem Antragsteller be-
stimmt.

(2) Bei Baumgrabstatten wird auf Antrag ein Nutzungsrecht fir die Dauer von 25 Jahren verliehen.

(3) Das Nutzungsrecht beginnt mit Aushandigung der Nutzungsurkunde. Es endet nach 25 bis 30
Jahren mit Ablauf des Kalendermonats, der in seiner Benennung dem der Aushandigung der Nut-
zungsurkunde entspricht. Fur Nutzungsrechte, die vor dem 01.01.2006 erworben wurden, bleibt
das Nutzungsrecht von 40 Jahren bestehen.

(4) Das Nutzungsrecht kann auf Antrag um die volle Nutzungszeit oder um 5, 10, 15, 20, 25 Jahre

verlangert werden. Dem Antrag wird nur stattgegeben, wenn das Familiengrab ordnungsgemaf
angelegt und unterhalten worden ist. Die Verlangerung erstreckt sich auf die gesamte Grabstatte.

§19
GroRe der Familiengraber
(1) Ein Familiengrab hat — soweit es sich nicht um eine Baumgrabstatte handelt - folgende Mal3e:

1. Familiengrabstatte fir die Bestattung von Leichen:

Lange: 2,50 Breite: 1,00
Abstand: 0,50

2. Familiengrabstatte fir die Beisetzung von Urnen:
Lange: 1,00 Breite: 1,00
Abstand: 0,50
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Daneben sind andere Grabstatten mit anderen Abmessungen vorhanden.

Abweichungen von den Mafden nach Abs. 1 sind zulassig, falls die Planung dies erfordert.

§20
Belegung der Familiengraber

In einem Familiengrab i. S. des § 19 Abs. 1 Nr. 1 kdnnen zwei Leichen ibereinander (Doppelbele-
gung) und bis zu vier Aschenurnen beigesetzt werden.

In ein Familiengrab i. S. des § 19 Abs. 1 Nr. 2 kdnnen vier Aschenurnen beigesetzt werden.

In einer Urnenmauernische, Urnenstele und in einer Urnengemeinschaftsgrabanlage kénnen zwei
Aschenurnen beigesetzt werden.

In einer Baumgrabstatte werden

1. bei einem Familien- oder Partnerschaftsbaum bis zu 8 Urnen beigesetzt,
2. bei einem Gemeinschaftsbaum bis zu 16 Urnen beigesetzt.

Die Bestattung in einem Familiengrab ist nur dann zuldssig, wenn das Nutzungsrecht an dem
Grab sich mindestens bis zum Ende der Ruhezeit der beizusetzenden Leiche oder Urne erstreckt.
Endet das Nutzungsrecht vor diesem Zeitpunkt, muss es mindestens um die vollen Jahre verlan-
gert werden, die bis zum Ende der Ruhezeit fehlen. Das gleiche gilt bei mehrstelligen Grabstatten.

In einem bereits doppelt belegten Familiengrab ist die Bestattung einer weiteren Leiche oder Urne
nur moglich, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestatteten Leiche oder Urne abgelaufen ist.

Ausnahmen von der Belegung kénnen von der Friedhofsverwaltung nach pflichtgemalRem Ermes-
sen zugelassen werden.

§21
Umfang und Riickgabe des Nutzungsrechts an einem Familiengrab

Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsatzung das Recht Verstorbene in dem
Familiengrab bestatten zu lassen und nach seinem Ableben in dem Familiengrab bestattet zu
werden. § 20 Abs. 5 bleibt unberihrt.

Das Nutzungsrecht kann mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung auf eine andere Person Uber-
tragen werden. Die Ubertragung erfolgt nur, wenn die jeweilige Person ihre Einwilligung zum U-
bergang erklart. Die Bestimmung des Rechtsnachfolgers soll bereits mit Stellung des Antrages
durch schriftliche Erklarung gegenuber der Friedhofsverwaltung erfolgen. Ist eine Bestimmung
nicht erfolgt, so geht im Falle des Ablebens des Nutzungsberechtigten das Nutzungsrecht in
nachstehender Rheinfolge Uber:

Uberlebender Ehegatten bzw. eingetragener Lebenspartner
Kinder

Enkel

Geschwister

Eltern

die nicht unter Nr. 1 bis 5 fallenden Erben.

ok wn =

Die in Abs. 2 genannten Personen haben der Friedhofsverwaltung innerhalb von drei Monaten
nach dem Tode des bisherigen Nutzungsberechtigten den neuen Nutzungsberechtigten zu be-
nennen. Wird ein Nutzungsberechtigter nicht benannt, werden weitere Bestattungen so lange
nicht zugelassen.
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Das Nutzungsrecht an einem unbelegten Familiengrab kann jederzeit zuriickgegeben werden.
Das Nutzungsrecht an einem belegten Familiengrab kann erst dann zurlickgegeben werden,
wenn die Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen abgelaufen ist. Die Rickgabe ist nur fir die gesamte
Grabstatte moglich. Bei der Rickgabe des Nutzungsrechtes wird die entrichtete Gebihr nicht zu-
ruckerstattet.

Die Grabraumung erfolgt durch die Friedhofsverwaltung oder den Nutzungsberechtigten. Die Kos-
ten der Grabrdumung werden von der Friedhofsverwaltung mit der Grabnutzungsgebihr erhoben.
Bei Grabraumung durch den Nutzungsberechtigten wird die entrichtete Gebuhr zuriickerstattet.

Beim Tausch von Familiengrabern sind die Abséatze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§ 22
Erléschen des Nutzungsrechts

Das Nutzungsrecht erlischt

1. durch Ablauf der Nutzungszeit oder
2. durch Entzug des Nutzungsrechtes.

Das Nutzungsrecht kann entzogen werden, wenn

1. die Grabstatte mit Zubehor nicht den Vorschriften entsprechend angelegt und unterhalten
wird oder
2. die Benutzungsgebuhren nicht vollstandig bezahlt werden.

Vor dem Entzug, der durch die Friedhofsverwaltung verfligt wird, muss der Nutzungsberechtigte
schriftlich gegen Zustellungsnachweis zur Behebung des Mangels aufgefordert werden. Ist der
Berechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genligt eine einmalige &ffentliche Aufforderung in
ortsublicher Weise.

Nach Entzug des Nutzungsrechts kann die Friedhofsverwaltung Uber die Grabstatte frei verfugen.
Uber Grabzeichen und Grabeinfassung, die nicht innerhalb einer gesetzten Frist entfernt werden,
wird gem. § 31 Abs. 2 verfiigt.

V.
Gestaltung der Grabstatten

§23
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstatte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Wirde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

Frihestens drei, spatestens sechs Monate nach der Bestattung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts ist die Grabstatte gartnerisch anzulegen; Reihengraber werden vorher von der Fried-
hofsverwaltung planiert. Die Hohe der Grabhlgel darf bei Urnengrabern 5 cm, bei Erdgrabern 10
cm nicht Ubersteigen.

Pflanzenarten - insbesondere Baume oder groRBwiichsige Straucher -, die Nachbargraber sowie
offentliche Anlagen und Wege beeintrachtigen kénnen, sind nicht zugelassen.

Allgemein sollen zwei Drittel des Grabbeetes mit einer niedrigen Flachenbepflanzung versehen

werden; das Einfligen von Gruppen aus Sommerbepflanzung ist moéglich. Nicht zugelassen sind
Pflanzen oder Grabgebinde aus kinstlichem Werkstoff.

§24
Unterhaltung der Grabstatten

10
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Jede Grabstatte ist bis zum Ende Nutzungszeit zu pflegen.
Fir die Herrichtung und Unterhaltung der Grabstatte ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich.

Verwelkte Blumen oder Kranze sowie abgestorbene Teile der Dauerbepflanzung oder unbrauch-
bar gewordene Gegenstande sind von Grabern zu entfernen und in die Abfallstellen zu verbrin-
gen.

Konservendosen, Flaschen oder ahnliche Gegenstande dirfen auf den Grabstatten nicht aufge-
stellt werden. Es ist verboten, solche Gegenstande oder Giel3kannen, Werkzeuge und derglei-
chen hinten den Grabzeichen oder in der Grabumgebung dauernd sichtbar abzulegen.

Nicht gepflegte Graber kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten in
Ordnung bringen lassen, wenn eine Aufforderung mit Fristsetzung nicht beachtet wird. § 22 dieser
Satzung bleibt unberthrt.

§25
WahIiméglichkeit

Auf den Friedhéfen werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§ 23) und nach
Moglichkeit Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet.

Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan festgelegt. In
dem Belegungsplan kdnnen fir die Bepflanzung der Grabstatten Regelungen (ber die Art der Be-
pflanzung und Gestaltung der Grabstatte erlassen werden.

Bei der Zuweisung einer Grabstatte kann der Antragsteller bestimmen, ob diese in einem Grabfeld
mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet der An-
tragsteller sich fir eine Grabstatte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so ist er verpflichtet,
die Gestaltungsvorschrift dieser Friedhofsatzung einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Er-
klarung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen.

Wird von dieser Wahlmdglichkeit bei der Anmeldung der Bestattung kein Gebrauch gemacht,
erfolgt die Bestattung in einer Graberabteilung mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften.

§ 26
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen

Grabmale und sonstige baulichen Anlagen mussen verkehrssicher sein. Fir die Erstellung, die
Abnahmeprifung und die jahrliche Prifung der Grabanlagen gilt die Technische Anleitung zur
Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein Akademie e. V.
(DENAK), Stand August 2006.

Fir alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder vergleichbar
geeignete Dienstleistungserbringer eine Abnahmeprifung nach Ziffer 4 der TA Grabmal vorzu-
nehmen. Der Prifablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren und der Friedhofsverwaltung anzu-
zeigen.

Fachlich geeignet im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung in
der Lage sind, unter Beachtung der oértlichen Gegebenheiten des Friedhofes, die angemessene
Grundungsart zu wahlen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen
zu berechnen. Die Personen mussen in der Lage sein fir die Befestigung der Grabmalteile das
richtige Befestigungsmaterial auszuwahlen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner missen
die Personen die Standsicherheit von Grabmalen beurteilen kdnnen und fahig sein mit Hilfe von
Messgeraten die Standsicherheit zu dokumentieren und kontrollieren. Die fachliche Geeignetheit
ist nachzuweisen.

11
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(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Beseitigung nicht angezeigter Grabmale, Einfassungen und
sonstiger baulicher Anlagen anordnen. Kommt der Nutzungsberechtigte dieser Anordnung inner-
halb der gesetzten Frist nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Beseitigung und
Entsorgung auf Kosten des Nutzungsberechtigten vornehmen zu lassen. Fir etwaige Schaden,
die dabei an den Grabzeichen entstehen und nicht auf Vorsatz beruhen, Gbernimmt die Fried-
hofsverwaltung keine Haftung.

(5) Wird das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb eines Jahres nach An-
zeige errichtet bzw. geandert ist eine erneute Anzeige erforderlich.

§ 27
Gestaltung

(1) Alle Grabzeichen mussen gut gestaltet sein. Benachbarte Grabzeichen sind nach Grofie, Werk-
stoff und Werkstoffbehandlung aufeinander abzustimmen.

(2) Grabmale und Einfassungen sind so zu gestalten, mit ihrer Umgebung in Einklang zu bringen und
instand zu halten, dass sie der Wirde des Friedhofes entsprechen.

(3) Grabmale aus Stein dirfen nur aus einer Gesteinsart bestehen. Die Oberflache ist allseitig stein-
metzmaRig und werkstoffgerecht zu bearbeiten. Die Flachen durfen nicht gewachst, gedlt oder
angestrichen werden.

(4) Findlinge durfen nur ausnahmsweise aufgestellt werden.

(5) Bei den an Friedhofsmauern gelegenen Grabstatten sind Wandplatten an der Mauer anzubringen.
Malstab fiir die Grolke der Platten ist die HOhe der Mauer und die Grof3e des Grabes. Das Mate-
rial muss sich sowohl farblich als auch in seiner Flachenbehandlung der Mauer anpassen. In be-
sonderen Fallen kdnnen auch liegende Grabplatten zugelassen werden.

(6) Grabmale und deren Bestandteile sowie Einfassungen dirfen nur aus Holz, Naturstein, Schmie-
deeisen, Bronze, Kupfer, Aluminium und Sicherheitsglas bestehen. Farbanstriche sind nicht zu-
Iassig.

(7) Sockel diurfen nicht hoher als 15 cm sein. Bei Grabzeichen aus Stein gilt der Sockel als Bestand-
teil des Grabmales und unterliegt den hierfir geltenden Bestimmungen.

(8) Vorlaufige Grabzeichen miissen der von der Friedhofsverwaltung gewahlten Ausfihrung entspre-
chen.
§28
Schrift- und Schmuckform
(1) GréRe und Anordnung von Grabinschriften und Schmuckformen sind der GroRe des Grabzei-
chens anzupassen. Sie sollten aus dem Material herausgearbeitet oder stark vertieft eingehauen
werden. Vertiefte Inschriften und Schmuckformen dirfen unaufdringlich getént werden; Gold- und
Silberbronzierungen sind zu vermeiden.
(2) Inschriften und Schmuckformen, die der Wirde des Ortes nicht entsprechen, sind nicht gestattet.
(3) Das Anbringen von Schildern und Platten aus Glas, Porzellan, Emaille oder anderen Kunststoffen
ist untersagt.
§29

Standsicherheit

Grabmale sind ihrer Grol3e entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst zu
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Offnen be-
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nachbarter Graber nicht umstirzen. Grabmale sind so zu fundamentieren, dass es nur zu geringen
Setzungen kommt und diese Setzungen gegebenenfalls mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand korri-
giert werden koénnen. Satz 1 gilt fir sonstige bauliche Anlagen entsprechend. Verantwortlich ist der

Nutzungsberechtigte.

13
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§30
Verkehrssicherungspflicht fur Grabmale

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu
halten. Sie sind jahrlich mindestens einmal nach der Frostperiode zu Uberprifen oder Uberprifen
zu lassen. Verantwortlich hierfir ist der Nutzungsberechtigte.

Ist die Standsicherheit eines Grabmales, sonstiger baulicher Anlagen oder von Teilen davon ge-
fahrdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverziglich die erforderlichen MalRnahmen zu
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung
nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten
des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verant-
wortlichen entfernen.

Bei Gefahr in Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Siche-
rungsmafnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen) nach pflichtgemaflem Ermessen treffen.

Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, entfernte Gegenstande drei Monate aufzubewahren. Da-
nach werden die Grabmale und sonstigen Gegenstande bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen als herrenlose Sache behandelt.

Fir alle Schaden, die durch mangelhafte Grindung der Unterhaltung der Grabmale und sonstigen
baulichen Anlagen entstehen, haftet der Nutzungsberechtigte.

§ 31
Entfernen von Grabmalen

Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dirfen Grabmale nur mit vorheriger Zustimmung
der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstatten, nach Ablauf der Nutzungszeit bei Familiengrab-
statten oder nach der Entziehung von Grabstatten und Nutzungsrechten sind die Grabmale inner-
halb einer Frist von drei Monaten durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen. Kommt der Nut-
zungsberechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die
Grabstatte abraumen zu lassen. Holt der Nutzungsberechtigte das Grabmal nicht innerhalb von
drei Monaten ab, wird es bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen als herrenlose Sache
behandelt.

§32
Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften

Die Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften missen in ihrer Gestaltung
und Bearbeitung den nachstehenden Anforderungen entsprechen:

Fir Grabmale dirfen nur Natursteine oder Holz oder geschmiedetes oder gegossenes Metall ver-
wendet werden.

Findlinge, findlingséahnliche, unbearbeitete, bruchrauhe, grellweile und tiefschwarze Steine sind
nicht zugelassen.

Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten:

1. Alle Steine mussen allseitig und gleichmaRig bearbeitet sein,

2. alle Bearbeitungsarten sind zulassig, aufder Politur

3. Politur ist nur als gestalterisches Element fir Ornament und Schrift erlaubt, sofern sie nicht
Uberwiegt

4. die Grabmale mussen aus einem Stiick hergestellt sein, sie diirfen keine Sockel haben

14
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5. nicht zugelassen sind alle nicht aufgefiihrten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bear-
beitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber,
Bronze und Farben

6. Grabeinfassungen und Grababdeckungen sind nicht zugelassen.

(2) Auf Grabstatten fir Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden MalRen zulassig:
Bei Familiengrabstatten:

1. Stehende Grabmale
a) bei einstelligen Familiengrabern:
Héhe 0,80 bis 1,20 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststarke 0,18 m;
b) bei zwei- und mehrstelligen Familiengrabern:
Héhe 1,00 bis 1,20 m, Breite bis 1,40 m, Mindeststarke 0,18 m.

2. Liegende Grabmale
a) bei einstelligen Familiengrabern;
Breite bis 0,60 m, Lange 0,70 bis 0,90 m, Héhe 0,14 m bis 0,30 m;
b) bei zwei- und mehrstelligen Familiengrabern:
Breite bis 0,75 m, Lange 0,80 bis 1,20 m, Héhe 0,14 bis 0,30 m.

(3) Auf Urnenfamiliengrabstatten sind Grabmale bis zu folgenden Grofien zulassig:

1. Stehende Grabmale mit quadratischem oder rundem Grundriss 0,40 x 0,40 m, H6he 0,80 bis
1,20 m;

2. liegende Grabmale mit quadratischem Grundriss bis 0,40 x 0,40 m, Hochstmaf 0,70 x 0,70
m, Héhe der hinteren Kante 0,16 m

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von den Vorschriften der Absatze 1 bis 3 zulassen und
auch sonstige bauliche Anlagen zulassen.

(5) Fur Urnenstelen, Urnengemeinschaftsgrabanlagen und Baumbestattungen gelten besondere
Gestaltungsvorschriften.

VI. Schlussvorschriften

§33
Ausnahmeregelung fiir den jidischen Friedhof

Die Bestimmungen dieser Satzung Uber die Ruhe- und Nutzungszeiten der Grabstatten, tber Grab-
zeichen, bauliche Anlagen und Pflege der Graber gelten fiir den judischen Friedhof im Hauptfriedhof
nur insoweit, als sie den jlidischen Riten nicht entgegenstehen.

§34
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 24 Abs. 5 GemO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

den Friedhof entgegen den Bestimmungen des § 4 betritt,

sich auf dem Friedhof nicht der Wiirde des Ortes entsprechend verhalt oder Anordnungen des
Aufsichtspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),

gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstoft,

gegen die Bestimmungen des § 6 Abs. 4, 5, 6 oder 7 verstoft,

eine Bestattung nicht unverziglich anmeldet (§ 8 Abs. 1),

Aufbahrungsraume entgegen § 10 Abs. 4 betritt,

Grabstatten vernachlassigt (§§ 23 und 24),

als Nutzungsberechtigter oder Dienstleistungserbringer Grabmale oder sonstige bauliche An-
lagen ohne vorherige Anzeige (§ 6 Abs. 1) errichtet, verandert (§ 26 Abs. 2) oder entfernt (§
31),

N —

N O R W
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9. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zustand halt (§§ 29 und
30),

10. die Bestimmungen Uber zulassige Gestaltung und Mal3e flir Grabmale nicht einhalt (§ 32 Abs.
1 bis Abs. 5).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbule bis zu 1.000,00 € geahndet werden. Das Gesetz
Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gultigen Fassung Anwendung.

§35
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsatzung der Stadt Ludwigshafen
am Rhein vom 11.01.1988, zuletzt geandert durch Satzung vom 21.11.2006, auf3er Kraft.

Ludwigshafen am Rhein, den 17.12.2009
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Lohse
Oberblrgermeisterin
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